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Anerkennung von Kompetenzen als Weg zur Teilhabe 

VALIDIERUNG ALS THEMA DER 
ERWACHSENENBILDUNG?

-
che Entwicklung debattiert. Die Autorin plädiert jedoch dafür, Validierung 

als Thema und Aufgabe der allgemeinen Erwachsenenbildung. Denn die 
Validierung von Kompetenzen kann auch zu größeren Teilhabechancen 
führen. Gefragt werden muss also: Wem kann es nützen, wenn Kompe-
tenzen validiert werden? Wie kann sich die allgemeine Erwachsenenbil-
dung an Validierung beteiligen?

Andrea Hoffmeier

Die Kultusministerkonferenz schrieb 
2001: »Weiterbildung soll allen 
Men schen, unabhängig von ihrem 
Geschlecht und Alter, ihrer Bildung, 

politischen oder weltanschaulichen Ori-
entierung und Nationalität, die Chance 
bieten, sich die für die freie Entfaltung 
der Persönlichkeit, die Mitgestaltung 
der Gesellschaft und die für ihre 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten anzueignen« (KMK, 2001, S. 4–5). 
Ein Ziel der Erwachsenenbildung ist 
es also, gesellschaftliche Teilhabe 
zu ermöglichen oder, anders ausge-
drückt, zu einem gelingenden Leben 
des Einzelnen beizutragen. Dieses Ziel 
vor Augen, kann die Eingangsfrage, ob 
Validierung ein Thema der Erwachse-
nenbildung ist, nur klar mit »Ja« beant-
wortet werden.
In unserer Gesellschaft ist eine 
erwerbsarbeitsmäßige Tätigkeit nach 
wie vor eine der wichtigsten Vorausset-
zungen für gesellschaftliche Teilhabe. 
(Gesellschaftliche Teilhabe ließe sich 
auch anders ermöglichen, alternative 
Modelle sind aber aktuell nicht mehr-
heitsfähig.) Trotz möglicher Kritik an 
der Verknüpfung von Erwerbsarbeit 
und Teilhabe müssen wir als Erwach-
senenbildungsträger deshalb Men-

unterstützen; und für den Arbeitsmarkt 
-

Kompetenzen nachzuweisen.

Orientierung am Konzept der  
Kompetenz nicht unumstritten

-
ter-)Bildungsträger verstehen, haben in 
der Regel stringente und transparente 

entwickelt. Die Erwachsenenbildungs-
träger, die ihren Akzent stärker auf  die 
allgemeine Erwachsenenbildung legen 
(wozu auch die Katholische Erwachse-
nenbildung zählt), haben diese nur für 
einzelne Segmente entwickelt. Der Ruf 
nach einer stärkeren Beteiligung an 
Validierungsverfahren würde auch nicht 
überall auf direkte Zustimmung sto-
ßen, sondern Debatten in Gang setzen. 
Insbesondere im Feld der politischen 
Bildung diskutieren einige schon länger 
die Orientierung am Konzept der Kom-
petenz – und die damit verbundene 
Validierungsfrage – als ökonomische 
Verzweckung der Bildung,  die das 
Recht des Menschen auf selbstbe-
stimmte Bildungsprozesse aushöhlt 
(Menke & Waldmann, 2014, S. 21). 

Bei (neuen) Entwicklungen gilt es sicher-
lich immer wieder nachzufragen: cui 
bono – wem nützt es? Natürlich hat 
der Arbeitgeber ein Interesse daran, 
im Bewerbungsverfahren sicher sein 
zu können, dass die sich bewerbende 
Person die Aufgaben der Arbeitsstelle 
meistern kann. Aber es kann auch für 
den einzelnen Menschen interessant 
sein, dass nicht mehr (nur) seine for-
mal erworbenen Bildungsabschlüsse, 
sondern dass sein Wissen, sein Kön-
nen und seine Fähigkeiten Beachtung 

können keine geraden Wege in ihrer 
Schul- und Ausbildungskarriere vorwei-
sen – um die 15 Prozent aller jungen 
Menschen bleiben ohne Berufsab-
schluss –, mit den zu uns gekommenen 

Problematik noch einmal drängender. 
So fordert die Jugendsozialarbeit zum 
wiederholten Male, die Kompetenzen 
junger Menschen anzuerkennen: »Um 
die Chancen aller jungen, vor allem aber 
bildungsbenachteiligten Menschen auf 
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
zu verbessern, muss die Anerkennung 
non-formal und informell erworbener 
Kompetenzen vor allem in der Berufsbil-
dung verbessert werden« (Bergstein et 
al., 2016, S. 3; siehe auch den Beitrag 
von Andrea Pingel und Walter Würfel in 
diesem Heft). Hier neue Chancen – ein 
Leben lang – zu eröffnen, dient unmit-
telbar dem am Anfang genannten Ziel 
der Erwachsenenbildung.

Die allgemeine Weiterbildung soll 
das Thema Validierung aufgreifen

Man könnte also meinen, das Thema 

Weiterbildung abgedeckt und die all-
gemeine Erwachsenenbildung nicht 
betroffen. Doch so einfach sollte man 
es sich nicht machen. Im Europäi-
schen Referenzrahmen sind Schlüs-

der allgemeinen Erwachsenenbildung 

sind diejenigen Kompetenzen, die alle 
Menschen für ihre persönliche Entfal-
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tung, soziale Integration, Bürgersinn 
und Beschäftigung benötigen« (GD 
Bildung und Kultur, 2007, S. 3). Der 
Referenzrahmen umfasst acht solcher 
Kompetenzen: muttersprachliche, 
fremdsprachliche, mathematische und 
grundlegende naturwissenschaftlich-
technische Kompetenzen, Computer-, 
Lern-, soziale und Bürgerkompetenzen, 
Eigeninitiative und unternehmerische 
Kompetenz sowie Kulturbewusstsein 
und kulturelle Ausdrucksfähigkeit. »Die 
Schlüsselkompetenzen werden alle 
als gleich bedeutend betrachtet, da 
jede von ihnen zu einem erfolgreichen 
Leben in einer Wissensgesellschaft 
beitragen kann. (…) Kritisches Denken, 
Kreativität, Initiative, Problemlösung, 

-
dung und konstruktiver Umgang mit 
Gefühlen spielen für alle acht Schlüs-
selkompetenzen eine Rolle« (ebd.). 
Alle diese Kompetenzen sind auch 

Arbeitsmarkt von Bedeutung. Der Ein-
zelne kann ein berechtigtes Interesse 
daran haben, dass seine Kompetenzen 

dokumentiert werden. Das heißt aber 
nicht – und sollte es auch nicht –, dass 
zukünftig jedes Bildungsangebot auf 
eine Kompetenzfeststellung und Zer-

Die allgemeine Erwachsenenbildung 
sollte dieses Anliegen jedoch in explizi-
ten Weiterbildungen (nach- oder vorge-
schaltet oder als direkten Bestandteil) 
aufgreifen und Validierung und Doku-
mentationsverfahren implementieren 
bzw. ermöglichen.

und Validierung 

Die fachlichen und politischen Diskus-
sionen laufen derzeit auf zwei Ebenen: 
Zum einen ist die Frage offen, wie Qua-

-
-

onsrahmen (DQR) eingeordnet werden 
können. Zum anderen muss geklärt wer-

den, wie Verfahren zur Validierung von 
Kompetenzen aussehen können, die es 
einzelnen Menschen ermöglichen, ihre 
non-formal oder informell erworbenen 
Kompetenzen bescheinigen zu lassen 

strukturell verankert werden kann.
In den DQR sollen neben den formalen 

informell erworbene Kompetenzen 

April 2013 wurde von BMBF und KMK 
auf Anraten des Arbeitskreises (AK) 
DQR eine »Expertenarbeitsgruppe zur 
Zuordnung von Ergebnissen nicht-for-
malen Lernens zum DQR« eingerichtet, 

-
nen des non-formalen Bildungsbereichs 
in den DQR voranzutreiben. Zum einen 
ist der DQR ein Transparenzinstrument, 
das eine bessere Vergleichbarkeit von 

Mobilität in Europa und das lebens-
lange Lernen fördern soll. »Die acht 
Niveaustufen des DQR beschreiben 
jeweils die Kompetenzen, die für die 

-
derlich sind« (DQR, 2011, S. 2). Zum 
anderen weist der non-formale Bereich 

Nähe zu den bisher betrachteten for-
ma
Empfehlungen der Expertenarbeits-
gruppe zur Zuordnung von Lernergeb-
nissen im non-formalen Bildungsbe-
reich liegen seit über zwei Jahren vor. 

bisher noch nicht erreicht werden, da 
die Skepsis des formalen Bildungsbe-
reichs gegenüber einer Einordnung der 

Bereich trotz intensiver Vorarbeit und 
Expertendebatten noch nicht ausge-
räumt werden konnte. In der AK-DQR-
Sitzung im Frühjahr 2016 wurde nun 
das DQR-Büro beauftragt, bis Septem-
ber 2016 auf Basis der Empfehlungen 
der Expertenarbeitsgruppe einen Vor-
schlag für ein Zuordnungsverfahren in 
den DQR für den nicht-formalen Bereich 
zu erarbeiten. Bis Frühjahr 2017 ist 
eine Erprobungsphase vorgesehen, 
bevor abschließende Empfehlungen 
veröffentlicht werden sollen. 

Im Juli 2013 hat sich eine zweite 
Arbeitsgruppe konstituiert. Das Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung hat vor dem Hintergrund der 
»Empfehlung des Rates vom 20. Dezem-
ber 2012 zur Validierung nichtformalen 
und informellen Lernens« des Europäi-
schen Rates die Arbeitsgruppe »Validie-
rung von non-formalen und informellen 
Kompetenzen« eingerichtet. Gemäß der 
Empfehlung sollen Regelungen für die 
Validierung des non-formalen und infor-
mellen Lernens in allen Mitgliedsstaa-
ten bis 2018 implementiert werden.

Auch wenn diese Arbeitsgruppen nun 
getrennt beraten, müssen die Schnitt-
stellen im Prozess im Blick gehalten 
werden. Will man dem Auftrag des 

(EQR) gerecht werden, müssen die 
zunehmende Verzahnung des formalen, 
non-formalen und informellen Lernens 
im DQR abgebildet und Fragen zur Vali-
dierung einbezogen werden. Zum einen 
verfügen viele non-formale Bildungspro-
zesse nicht über einen Abschluss und 
bedürfen wie die informellen Bildungs-
prozesse eines Validierungsverfahrens 
für eine Zuordnung zum DQR. Zum 
anderen sind in vielen non-formalen 
Bildungsprozessen Ergebnisse informel-
len Lernens integriert (als Bestandteil, 
Voraussetzung oder Erprobungsphase). 

von Bedeutung (Expertenarbeitsgruppe, 
2014, S. 4).

Validierungsverfahren in der 
Erwachsenenbildung

Die (öffentlich verantwortete) Erwach-
senenbildung steht aufgrund des 
Primats der Freiwilligkeit und ihres 
Bildungsverständnisses noch einmal 
vor besonderen Herausforderungen bei 
der Gestaltung von Validierungsverfah-
ren. Eine Kompetenzfeststellung soll 
nicht zum Ausschluss von Maßnahmen 
oder Zielgruppen führen. Gleichzeitig 
ist es aber aus Sicht der Expertenar-
beitsgruppe für eine Aufnahme in den 
DQR unumgänglich, dass Kompetenz-
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Ergebnisses. Hier gibt es schon viele 
Erfahrungen bei den verschiedenen Trä-

Xpert Business 
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Weiterbildung Interkulturelle Mediation 
Theorie, Praxis und Methoden der Mediation, der Kommunikation und der interkulturellen 

-
senenbildung und Caritas RLP: Die Weiterbildung vermittelt theoretische Grundlagen und 
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